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Betreff 
 
Studentenprojekt 'Regionale 2010 - Was uns alle verbindet.' 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Vorbetrachtung: 
 
Im Zeitraum zwischen Ende Oktober 2008 und Anfang Januar 2009 wurde - wie bereits in 
den vergangenen Jahren - von Seiten des Baudezernates ein Projekt der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung Köln betreut. 
Im Rahmen der „Regionalen 2010 - Was uns alle verbindet“ bearbeiteten 12 Studierende 
der Fachhochschule die Themen: 
 

- Burg Wissem und Wahner Heide 
- Interkommunale Zusammenarbeit an den Beispielen von Bauhöfen und Bibliotheken 
- Naherholung und Barrierefreiheit 
- Naturpark/Nationalpark Siebengebirge 
- Umweltinnovationspreis der Stadt Sankt Augustin 

 
Die Studenten entwickelten unter anderem eine Konzeption zur Schaffung eines Umweltin-
novationspreises, der durch die Stadt Sankt Augustin vergeben werden kann. Eine mögli-
che Erscheinungsform sowie das dazugehörige Verfahren, von der Auslobung des Preises 
bis zur Vergabe, wurden erarbeitet. 
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Abschließender Bestandteil der Projektarbeit ist die Vorstellung der Konzeption zur Schaf-
fung eines Umweltinnovationspreises im Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss durch 
die Studierenden. 
 
In Vertretung  
 
 
 
 
Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 


